
1 von 2 Hygienekonzept BTU, Stand 06.03.22

Aufgrund der bestehenden Corona (Covid-19) Pandemie gelten für die Südbayerische Meisterschaft 
Technik und die Nachwuchsmeisterschaft 1  2022 besondere Hygiene- und Verhaltensregeln.

Diese Regeln müssen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie von allen Zuschauern  
eingehalten werden. Bei Nicht-Einhalten der Regeln kann ein Ausschluss von der Meisterschaft  
erfolgen.

Die Kapazitätsbegrenzung von maximal 75% der Hallenauslastung wird eingehalten.

Ort: Paul-Hey Schule Gauting (Hauptschule), Birkenstr. 3, 82131 Gauting

Allgemeines

Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt nur über den Haupteingang. 

Alle Personen müssen am Eingang einen Nachweis entsprechend der 2G-Regel 
vorlegen: Geimpft oder genesen. 
Dies gilt auch für Personen, die nach vollständiger Immunisierung eine Infektion überstanden 
haben, sowie für Personen, die nach ihrer Genesung bereits zweifach geimpft wurden.

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Schülerinnen und Schüler mit regelmäßigen
Testungen in der Schule bis einschließlich 17 Jahre. Schüler können Ihren aktuellsten
Nachweis aus der Schule oder ihren Schülerausweis vorzeigen. 
Ausgenommen von der 2G-Regel sind auch Kinder bis einschließlich 6 Jahre.

Alle Anwesenden erhalten ein Armband, das die Kontrolle der 2G-Regel am Eingang bestätigt. Dieses 
Armband muss während der gesamten Dauer der Veranstaltung getragen werden.

Ohne Erfüllen der 2G-Regel erfolgt kein Zutritt zur Halle. 

Personen, die nicht über die Anmeldungs-Datenbank registiert sind wie z.B. Zuschauer, Coaches  
müssen zusätzlich Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinterlegen. Die Kontaktdaten werden 
von der Wettkampfleitung drei Wochen verwahrt und anschließend vernichtet.

Personen mit einschlägigen Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atemnot oder  
Erkältungssymptomen sind angehalten, nicht an der Meisterschaft teilzunehmen.
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Verhaltensregeln

Bitte immer darauf achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten 
wird. Ist dies nicht möglich, muss ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden.

Direkter Körperkontakt während des gesamten Aufenthaltes, zur Begrüßung oder Verabschiedung 
wie Handschlag oder Umarmung sind zu vermeiden. 

Entsprechende Vorgaben in der Halle bezüglich Anzahl der Personen in Umkleiden, Duschen und 
Toiletten sind einzuhalten.

Den Sportbereich der Halle dürfen nur folgende Personen betreten:
• Wettkampfleitung und technisches Team
• Sportlerinnen und Sportler
• Coaches, die aktuell Sportler zu betreuen haben
• Kampfrichterinnen und Kampfrichter
• Mitglieder des Ausrichters

Alle anderen Personen müssen sich auf der Tribüne aufhalten. 

Menschenansammlungen und Warteschlangen sind zu vermeiden.

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 m. Dies gilt nicht für Familienangehörige oder Personen aus dem 
selben Haushalt.

In der gesamten Sporthalle gilt die Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutzmaske). Empfohlen wird  
das Tragen einer FFP2 Maske. 
Kinder unter 6 Jahre müssen keine Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt insbesondere beim Betreten 
und Verlassen der Halle, im Eingangsbereich sowie beim Verlassen des Platzes oder dem Gang zur 
Toilette.

Während der Registratur, der Kampfrichter und Coachbesprechung sowie der Begrüßung gilt die 
Maskenpflicht für alle beteiligten Personen im Sportbereich. 
 
Sportlerinnen und Sportler können die Maske bei der Vorbereitung auf den Wettkampf und während 
des Wettkampfes abnehmen. 

Es wird für eine ständige Durchlüftung der Halle gesorgt.

Hygieneregeln


